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Bezeichnung: 
 
Straßenverkehrsrechtliche Widmung der Straße "Steinhamm" in Hohenkirchen 

 
 
Die Gemeinde Wangerland beabsichtigt, die Straße Steinhamm in Hohenkirchen 
gem. § 6 Satz 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes öffentlich-rechtlich zu 
widmen. Der Beschluss soll vorbehaltlich der Zustimmung der Eigentümer sowie der 
Einbuchung des eigentümerlosen Flurstücks 120/2 erfolgen.  
Die Verwaltung schlägt vor, der Widmung, entsprechend der anliegenden Skizze, 
zuzustimmen.  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Straße „Steinhamm“ in Hohenkirchen wird gem. § 6 Satz 1 
Niedersächsisches Straßengesetz öffentlich-rechtlich gem. anliegender Skizze 
gewidmet. Der Beschluss erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Eigentümer 
sowie der Einbuchung des eigentümerlosen Flurstücks 120/2. 

 
 
 
Anlagen: 

 

• Zeichnung Straßen-/Widmungsverlauf „Straße Steinhamm“ 
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